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Es gilt das gesprochene Wort  

 
Statement  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

aus der Sicht der Position A besteht bezüglich der Erforschung von Covid 19 und seiner 

medizinischen Effekte eine so hohe Dynamik, dass der Exekutive vorsorglich normative 

Orientierungen an die Hand gegeben werden sollten, nach denen im Falle einer günstigeren 

Evidenzlage zu verfahren ist. Dabei werden die Vertreter der Position A vor allem durch 

folgende Überlegungen geleitet.  

(1) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und risikoethische Erwägungen verlangen, 

dass grundgesetzlich garantierten Freiheiten, die pandemiebedingt eingeschränkt 

werden, so weit wie möglich den Bürgerinnen und Bürgern zurückgegeben werden. 

Das bedeutet, dass unter Umständen Risiken hinzunehmen sind, wie sie auch sonst im 

klinisch-medizinischen Kontext und in vielen anderen Lebensbereichen akzeptiert 

werden. 

(2) Die gebotene Abwägung von Risiken und Chancen spricht im Rahmen eines gestuften 

Vorgehens dafür, Immunitätsnachweise anlass- und bereichsbezogen in bestimmten, 

gesetzlich zu regelnden Fällen zu verwenden, beispielsweise:  

x zur Wahrung der Interessen von Personen, die Covid-19-assoziiert besonders 

vulnerabel sind;   
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x zur Ausübung von Berufen, deren Ausübung die eine räumliche oder physische 

Nähe zu anderen Personen voraussetzt.  

(3) Zu gewährleisten ist eine im Lichte der medizinischen Erkenntnisse zur Dauer einer 

Immunität vertretbare Begrenzung der Gültigkeit einer Immunitätsbescheinigung. Die 

gesetzliche Regelung der Immunitätsbescheinigungen sollte befristet erfolgen.  

(4) Immunitätsbescheinigungen können nicht nur die Rücknahme von 

Freiheitsbeschränkungen bewirken, sondern umgekehrt im Interesse des Gemeinwohls 

zu besonderen Verpflichtungen bei der Pandemiebekämpfung führen. Allerdings 

dürfen Immunitätsbescheinigungen grundsätzlich nur auf Basis freiwilliger 

Entscheidungen angestrebt werden.  

(5) Hinsichtlich des Bedenkens, die Gewährung von Immunitätsnachweisen werde von 

manchen als Privilegierung betrachtet, die konvers als Diskriminierung erfahren 

werden könnte, ist zu bemerken, dass die Rückgewähr von Freiheitsrechten auch unter 

Pandemiebedingungen eine Schuldigkeit des Staates ist, die – im Unterschied 

beispielsweise von ermessensbestimmten Zuwendungen – mit den Kategorien von 

Privilegierung und Diskriminierung nicht adäquat erfasst wird.  

(6) Zu den Risiken der Einführung von Immunitätsnachweisen gehören Probleme des 

Missbrauchs beispielsweise durch gezielte Selbstinfektion, um auf diese Weise in den 

Besitz eines Immunnachweises zu kommen, darüber hinaus auch 

Betrugsmöglichkeiten vieler Art. Wie in anderen Lebenskontexten auch ist solchen 

Problemen regulatorisch entgegenzutreten.  

(7) Sieben der zwölf Ethikratsmitglieder heben in ihrer ergänzenden Positionierung 

besonders heraus, dass unter der Bedingung kluger Regulierung und sorgfältiger, 

fortlaufender Kontrolle eine umfassende Verwendung von 

Immunitätsbescheinigungen verantwortbar ist. Die Unvermeidbarkeit von 

Ungewissheit im Pandemie-Kontext darf so wenig wie in anderen Lebensbereichen 

die Notwendigkeit, Freiheitsbeschränkungen zurückzunehmen, infrage stellen. Die 

diesbezügliche Beweislast liegt grundsätzlich aufseiten des freiheitsbeschränkenden 

Staates und nicht des freiheitsbegehrenden Bürgers.  

(8) Sechs Ethikratsmitglieder halten es für erwägenswert, eine nach heutiger Erkenntnis 

nach  überstandener Erkrankung bestehende erhöhte Abwehrkraft gegen SARS-CoV-2 

bereits jetzt zu nutzen, um im Rahmen eines qualitätsgesicherten und freiwilligen 

Verfahrens von Covid-19 genesene Personen bevorzugt an Positionen mit höherem 

Infektionsrisiko einzusetzen. 


